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 Protokoll-Auszug 
 
 
 
Stadtrat, 4. Sitzung, Beschluss-Nr. 48 vom 07. Mai 2020 
Laufnummer Geschäft: 19029 
 
 
Wasserbauplan Chratzbach. Massnahmen für Geschieberückhalt*) 
Genehmigung des Wasserbauplanes 

 
 
Bericht des Gemeinderates Nr. 4/2020 
 
Der Stadtrat von Thun, gestützt auf Artikel 10 Absatz 3 Wasserbaureglement und nach 
Kenntnisnahme vom gemeinderätlichen Bericht vom 12. Februar 2020, beschliesst einstimmig: 
 
1. Genehmigung Wasserbauplan für den Geschieberückhalt Chratzbach. 
2. Der Gemeinderat wird mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt. 
 
 
Geht an 
 
zum Vollzug: Tiefbauamt 
 
zur Kenntnis: Stadtschreiber, Vizestadtschreiber, Stadtkanzlei, Rechtsdienst, Finanzinspektorat, 

Planungsamt, Vorsteher Bau und Liegenschaften, Finanzverwaltung, Fachstelle 
Umwelt Energie Mobilität, Bauinspektorat 

 
 
Thun, 08. Mai 2020 / raf 
 
 
Der Stadtratssekretär 

 
Christoph Stalder 
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